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Dem Antrag der Frau Mag. Madlen FALLER, Rechtsanwältin in 8010 Graz, Karmeliterplatz 4, 
vom 02.05.2024 auf Ruhendstellung der Rechtsanwaltschaft gem § 34 Abs 2 lit d RAO wird 
für den Zeitraum 11.06.2024 bis einschließlich 06.08.2025 stattgegeben. 
 
Die Mitteilung, dass Herr Mag. Dieter Hutter, Rechtsanwalt in 8010 Graz, Karmeliterplatz 4, 
anstelle des Kammerkommissärs dessen Aufgaben gem § 34a Abs 5 1. Satz RAO als 
Rechtsanwaltskommissär wahrnehmen wird, wird zur Kenntnis genommen.  
 

 
 
Der Ausschuss der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer nimmt die vorzeitige Been-
diung der Ruhendstellung der Rechtsanwaltschaft mit Ablauf des 04.06.2024 bei Frau Dr. 
Eva Maria Tscherner, 8010 Graz, Karmeliterplatz 4, zur Kenntnis. Die Tätigkeit des RA 
Dr. Gottfried Berdnik als Rechtsanwaltskommissär gem § 34a Abs 5 RAO für die Dauer 
des Ruhens endet mit Ablauf des 04.06.2024. 
 

 
 

Der Ausschuss der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer gibt bekannt, dass per 

16.05.2024 für den emRA Mag. Markus Kircher Herr RA Mag. David Spahija, 8010 Graz, 

Hauptplatz 14, zum Kammerkommissär bestellt wurde. Die Tätigkeit des Rechtsanwalts-

kommissärs Mag. Gregor Kohlbacher ist damit beendet. 

 

 


